
BayHygV: § 1 Geltungsbereich

§ 1  Geltungsbereich 
 
(1) Dieser Verordnung unterliegt, wer, ohne Arzt oder Zahnarzt zu sein, berufsmäßig oder gewerbsmäßig 
folgende Tätigkeiten am Menschen ausübt, bei denen Verletzungen der Haut oder Schleimhaut eintreten 
können und Krankheitserreger im Sinn des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) übertragen werden können:

1.  das Haarschneiden und das Rasieren,
 
2.  das Ausüben der Maniküre und Pediküre,

 
3.  das Tätowieren,

 
4.  das Ohrlochstechen und das Einbringen von Schmuck an, in oder unter der Haut oder Schleimhaut,

 
5.  die Durchführung invasiver Verfahren der Kosmetik,

 
6.  die nichtärztliche Heilkunde, soweit Verletzungen der Haut oder Schleimhaut hervorgerufen werden 
können, einschließlich der Akupunktur.

 
(2) Anforderungen, die sich aus arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften ergeben, bleiben unberührt.


